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Drs. AR 15/2008 

Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen 

(beschlossen am 17.07.2006, geändert am 08.10.2007 und 29.02.20081) 

 

Kriterium 1: Systemsteuerung der Hochschule 

Als Grundlage für eine qualitätsorientierte Entwicklung und Durchführung der Studiengän-
ge hat die Hochschule ein eigenes Verständnis von Qualität in Studium und Lehre entwi-
ckelt und dokumentiert.  

Dieses Qualitätsverständnis leitet sich vom Selbstverständnis der Hochschule und dem 
daraus resultierenden besonderen Profil der Hochschule ab. Es schlägt sich nieder in  

• der Formulierung der Qualifikationsziele des Studiengangs, 

• der zielführenden Entwicklung und konsequenten Umsetzung eines Studien-
gangskonzeptes, 

• und einem umfassenden Konzept der Qualitätssicherung. 

 

Kriterium 2: Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes 

Das Studiengangskonzept orientiert sich an fachlichen und überfachlichen Qualifikations-
zielen, die dem angestrebten wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Ausbildungsziel und 
Abschlussniveau entsprechen. 

Die Qualifikationsziele beziehen sich vor allem auf die Bereiche 

• wissenschaftliche Befähigung, 

• Befähigung, eine qualifizierte Beschäftigung aufzunehmen, 

• Befähigung zum zivilgesellschaftlichen Engagement,  

• und Persönlichkeitsentwicklung. 

Abgesehen von erstmaligen Akkreditierungen greift die Hochschule zur Definition von 
Qualifikationszielen auch auf Untersuchungen zum Absolventenverbleib zurück.  

                                                 
1 Dieser Beschluss ersetzt den Beschluss „Grundsätze für die Reakkreditierung von Studiengängen“ vom 09.12.2004) 
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Kriterium 3: Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Der Studiengang entspricht  

(1) den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse 
vom 21.04.2005 in der jeweils gültigen Fassung; 

(2) den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 
HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen vom 10.10.2003 in 
der jeweils gültigen Fassung; 

(3) landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Master-
studiengängen; 

(4) der verbindlichen Auslegung und Zusammenfassung von (1) bis (3) durch den Akkre-
ditierungsrat. 

Diesen Anforderungen entspricht der Studiengang jeweils insbesondere hinsichtlich 

• der Definition und typologischen Zuordnung des Studiengangs, 

• der Anwendung der den Qualifikationsstufen zugeordneten Deskriptoren, 

• der Anwendung von ECTS und Modularisierung, 

• und der Kompetenzorientierung. 

Die Einordnung umfasst auch die Definition der Zugangsvoraussetzungen und die Über-
gangswege aus anderen Studiengangsarten. 

 

Kriterium 4: Das Studiengangskonzept 

Das Studiengangskonzept  

• umfasst die Vermittlung von Fachwissen und fachübergreifendem Wissen, 

• umfasst die Vermittlung methodischer und generischer Kompetenzen, 

• ist pädagogisch und didaktisch fundiert, 

• ist stimmig aufgebaut, 

• ist zielführend im Hinblick auf definierte Qualifikationssziele, 

• ist studierbar, vor allem unter Berücksichtigung der erwarteten Eingangsqualifika-
tion, realen Arbeitsbelastung, Prüfungsorganisation, bestehenden Beratungs- und 
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Betreuungsangebote, Ausgestaltung von Praxisanteilen und Anerkennungsregeln 
für extern erbrachte Leistungen, 

• umfasst gegebenenfalls ein adäquates Auswahlverfahren, 

• entspricht bei Studiengängen mit besonderem Profilanspruch (z. B. bei berufsbe-
gleitenden Studienprogrammen) den spezifischen Anforderungen, 

• und setzt die Konzeption der Hochschule zur Geschlechtergerechtigkeit um. 

Abgesehen von der erstmaligen Akkreditierung berücksichtigt die Hochschule bei der 
Weiterentwicklung des Studienganges auch Evaluationsergebnisse, Untersuchungen zur 
studentischen Arbeitsbelastung, zum Studienerfolg und Absolventenverbleib.  

 

Kriterium 5: Durchführung des Studiengangs 

Die Durchführung des Studiengangs ist sowohl hinsichtlich der qualitativen als auch quan-
titativen personellen, sächlichen und räumlichen Ausstattung gesichert, auch unter Be-
rücksichtigung von Verflechtungen mit anderen Studiengängen. 

Die Studienorganisation gewährleistet die Umsetzung des Studiengangskonzeptes und 
sieht unterstützende Instrumente, vor allem Tutorien und eine fachliche und überfachliche 
Studienberatung vor. Die Belange von Studierenden mit Behinderung werden berücksich-
tigt. 

 

Kriterium 6: Prüfungssystem 

Die Prüfungen orientieren sich am Erreichen und Überprüfen von definierten Bildungszie-
len und sind modulbezogen sowie wissens- und kompetenzorientiert ausgestaltet. Dabei 
wird die Studierbarkeit des Studiengangs durch eine adäquate, belastungsangemessene 
Prüfungsdichte und -organisation gewährleistet. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für 
behinderte Studierende hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie 
bei allen abschließenden oder studienbegleitenden Leistungsnachweisen und im Rahmen 
von Eignungsfeststellungsverfahren ist sichergestellt. Die Prüfungsordnung wurde einer 
eingehenden Rechtsprüfung unterzogen. 
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Kriterium 7: Transparenz und Dokumentation 

Die Anforderungen hinsichtlich Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen einschließlich 
der Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung, sind durch geeigne-
te Dokumentationen und Veröffentlichungen bekannt. 

Die Studierenden werden durch fachliche und überfachliche Beratung unterstützt. 

 

Kriterium 8: Qualitätssicherung 

Die Hochschule führt Verfahren des hochschulinternen Qualitätsmanagements durch und 
zieht, abgesehen von erstmaligen Akkreditierungen, Konsequenzen aus den Ergebnissen. 
 


